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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.12.1959

Norm

ABGB §1358

Rechtssatz

Der Regreßanspruch nach § 1358 ABGB umfaßt die vom Regreßkläger im Prozeß gegen den Geschädigten

aufgewendeten Kosten nicht. Ein Ersatzanspruch könnte diesbezüglich nur bestehen, wenn er sich aus den

Rechtsbeziehungen der Parteien nach anderen Kriterien ergäbe.
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